
Berlin, 10.02.2023

zur Gemeinsamen Konferenz der Verkehrs- und Straßenbauabteilungsleitungen  
der Länder (GKVS) am 1./2. März 2023 in Gelsenkirchen 

und zur Verkehrsministerkonferenz (VMK) am 22./23. März 2023 in Aachen 

Bericht 
des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr 

TOP 6.3 Radverkehrspolitik

Die Radverkehrsoffensive des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr (BMDV)
und die Umsetzung des Nationalen Radverkehrsplans 3.0 wird gemäß den Vereinba-
rungen des Koalitionsvertrags fort- und umgesetzt.

Mit dem Haushalt 2023 stehen für die Radverkehrsförderung des BMDV Ausgabemittel
i.H.v. rund 563 Mio. Euro (zuzüglich 1 Mrd. Verpflichtungsermächtigungen) zur Verfü-
gung.

Es ist gelungen, mit dem Haushalt 2023 eine weitere Verstetigung der drei investiven
Radverkehrsprogramme („Stadt & Land“ „Radnetz Deutschland“ und Förderprogramm
für investive Modellvorhaben des Radverkehrs) bis 2028 zu erreichen.

Mit dem Haushalt 2022 hat die Bundesregierung den Titel „Förderprogramm Fahr-
radparkhäuser an Bahnhöfen“ im Klima- und Transformationsfond ausgebracht. Zur
Umsetzung dieses Titels ist im 1. Halbjahr 2023 ein Förderaufruf geplant.

Ab 2023 ermöglicht ein Haushaltsvermerks im Rahmen der Titelgruppe 9 „Förderung
des Rad- und Fußverkehrs“ die Mitfinanzierung von Fußverkehrsmaßnahmen von un-
tergeordneter Bedeutung.

Bei der Erneuerung von Kreuzungsbauwerken im Zuge von Strecken bundeseigener
Eisenbahnen beabsichtigt das BMDV, künftig kommunalen Baulastträgern Zuschüsse
zu gewähren, wenn die Maßnahme dem Bau oder Ausbau von Radwegen bzw. kombi-
nierten Rad- und Gehwegen dient. Hierfür sind Mittel des Bundes i.H.v. 7,5 Mio. Euro in
den Haushaltsjahren bis 2026 veranschlagt. Die Förderrichtlinien werden derzeit erar-
beitet und sollen möglichst bis zum Sommer 2023 bekannt gegeben werden.

Das BMDV wird zudem auch weiter den Einbau von Abbiegeassistenten unterstützen,
um Radfahrende und zu Fuß Gehende besser zu schützen. Seit Beginn des Förderpro-
gramms im Jahr 2019 wurden über 33.500 Abbiegeassistenzsysteme mit rd. 50 Mio.
Euro über das Förderprogramm bewilligt. Im aktuellen Haushalt stehen bis zu 9,25 Mio.
Euro HH-Mittel zur Verfügung. Unternehmen des mautpflichtigen Güterkraftverkehrs
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sind über das Förderprogramm „De-minimis“ antragsberechtigt. In den Jahren 2020 bis
2022 wurden rund 8.900 Abbiegeassistenzsysteme gefördert. Das Budget für alle Maß-
nahmen des „De-minimis“-Programms zusammen beträgt im Jahr 2023 insgesamt
261,9 Mio. Euro.

Dem bestehenden Fachkräftemangel in den Kommunen vor Ort wird durch eine Fortbil-
dungsoffensive von Tiefbauingenieuren, Verkehrs- und Stadtplanern mit Blick auf den
Rad- und Fußverkehr beim Mobilitätsforum Bund entgegengewirkt. Ein neuer umfas-
sender Fortbildungslehrgang startet im Jahr 2023.


